
1442 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über den Antrag 650/ A der Abgeordneten 
Jakob Auer, Anton Leikam und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Marktordnungsgesetz 1985 (Marktordnungs­
gesetz-Novelle 1993) und das Viehwirtschafts­
gesetz 1983 (Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 

1993) geändert werden 

Die Abgeordneten Jakob Auer, Anton Leikam 
und Genossen haben am 3. Dezember 1993 den 
gegenständlichen Initiativantrag, der dem Ausschuß 
für Land- und Forstwirtschaft zugewiesen wurde, 
im Nationalrat eingebracht. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
den erwähnten Antrag in seiner Sitzung am 
13. Dezember 1993 in Verhandlung genommen. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Alois Hube r, Helmut Wo I f, Andreas W abi, 
Ing. GeruH Mur e r, RudoH S eh war z böe k, 
der Ausschußobmann Georg S eh war zen b er -
ger sowie der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Franz Fis chi e r. 

Ing. Ernst Schindlbacher 

Berichterstatter 

Im Zuge der Verhandlungen brachten die 
Abgeordneten Georg S eh war zen b erg e rund 
Helmut Wo I feinen Abänderungsantrag betref­
fend Abschnitt I, Artikel 11, Ziffern 2,.32, 34, 49, 52 
und 53 ein. 

Weiters wurden vom Abgeordneten Andreas 
W abi fünf Abänderungsanträge eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten Georg 
S c h war zen b erg e r und Helmut W 0 I f in der 
diesem Bericht beigedruckten Fassung mit Stim­
menmehrheit angenommen. 

Die oberwähnten Abänderungsanträge des Abge­
ordneten Andreas W abi fanden nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Land- und Forstwirtschaft somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n .'. 
Ge set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu- ,. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1993 12 13 

Georg Schwarzenberger 

Obmann 
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2 1442 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Marktord­
nungsgesetz .1985 (Marktordnungsgesetz-No­
velle 1993) und das Viehwirtschaftsgesetz 1983 
(Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1993) geändert 

Ablauf des 31. Dezember 1995 und hinsichtlich des 
Abschnitts D bis zum Ablauf des 30. Juni 1996 auch 
in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von Bundesbehörden versehen werden. 

werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Änderung des Marktordnungsgesetzes 1985 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie im Art. II des vorliegenden Bundesgeset­
zes enthalten sind, sowie deren Vollziehung sind 
hinsichtlich der Abschnitte A, Bund C bis zum 

(2) Dieser Artikel tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 
Bundesregierung betraut. 

Artikel 11 

Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBL Nr. 210, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 373/1992 wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 a Abs. 2 wird nach der Zolltarifnummer 0406 folgende Zolltarifnum­
mer eingefügt: 

,,1517 -- Margarine; genießbare Mischungen oder Zubereitungen von tieri­
schen oder pflanzlichen Fetten oder Ölen oder von Fraktionen 
verschiedener Fette oder Öle dieses Kapitels, ausgenommen 
genießbare Fette oder Öle sowie deren Fraktionen der Nummer 1516: 

10 - Margarine, ausgenommen flüssige: -
ex 10 - mit einem Gehalt an Milchfett von mehr als 10 

Gewichtsprozent, aber nicht mehr als 15 Gewichtsprozent 
90 - andere: 

A - mit einem Gehalt an Milchfett von mehr als 10 Gewichtspro­
zent, aber nicht mehr als 15 Gewichtsprozent" 

1 a. In § 1 a Abs. 2 lautet die Zolltarifnummer 2106: 

,,2106 - - Nahrungsmittelzubereitungen, anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen 

90 - andere: 
B - andere: 

1 - mit einem Milchfettgehalt von 1,5 Gewichtsprozent oder 
mehr oder mit einem Milcheiweißgehalt von 2,5 Gewichts­
prozent oder mehr oder mit einem Zuckergehalt, 
gerechnet als Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent oder 
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1442 der Beilagen 3 

mehr oder mit einem Stärkegehalt von 5 Gewichtsprozent 
oder mehr: 
a - von Topfen der Unternummer 0406 10 
b - andere: 

2 - sonstige 
ex 2 - Mischungen" oder Zubereitungen von 

Waren der Nummer 0405 und pflanzli­
chen Fetten und Ölen mit einem Gehalt 
an Milchfett von mehr als 15 Gewichts­
prozent 

2 - sonstige: 
a - von Topfen der Unternummer 0406 10" 

1 b. § 2 a Abs. 1 und Abs. 2 lauten: 

,,§ 2 a. (1) Die AMA hat durch Verordnung 
(§ 59) bis 15. Oktober jeden Jahres mit Wirkung für 
das gesamte "jeweils darauffolgende Kalenderjahr 
einen Richtpreis für Milch mit den jeweils höchsten 
Qualitätsmerkmalen festzustellen. 

(2) Der Richtpreis ist jener von der AMA 
festgestellte Durchschnittswert, der sich auf Grund 
von Preisbeobachtungen der AMA wie folgt 
berechnet: 

1. Von den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieben ist an die AMA der von ihnen 
durchschnittlich während eineszwölfmonati­
gen Beobachtungszeitraums ausgezahlte Er­
zeugerpreis für Milch mit den jeweils höchsten 
Qualitätsmerkmalen zu melden. Als Beobach­
tungszeitraum gilt der Zeitraum von Juli bis 
einschließlich Juni jenes Jahres, in dem die 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe die 
Meldungen zu erstatten haben. Die Meldun­
gen über die ausgezahlten Erzeugerpreise für 
Milch mit den jeweils höchsten Qualitäts­
merkmalen sowie über die mit diesem Satz 
verrechneten Mengen an Milch sind von den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben an 
die AMA bis spätestens 31. August zu 
erstatten. 

2. Auf Grund der Meldungen der Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betriebe hat die AMA einen 
nach Mengen gewichteten Durchschnittswert 
für Milch mit den jeweils höchsten Qualitäts­
merkmalen für das gesamte Bundesgebiet zu 
errechnen und als Richtpreis festzustellen. Die 
AMA hat unter Bedachtnahme auf die Ziele 
des § 1 sowie zur Anhebung der Qualität der 
von den Milcherzeugern angelieferten Milch 
angemessene Abschläge für Milch geringerer 
Bewertungsstufen bei den nach § 18 Abs. 1 
festgesetzten Kriterien festzustellen, wobei die 
Qualitätsabschläge mindestens 0,8 vH, höch­
stens jedoch 17 vH des Richtpreises betragen 
dürfen." 

2. Nach § 5 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a 
eingefügt: 

,,(1 a) Zuschüsse gemäß Abs. 1 Z 1 zur Förderung 
einer Gemeinschaftswerbung im Bereich der Milch­
wirtschaft sind auf Sachverhalte, die ab dem 
1. Jänner 1994 verwirklicht werden, nicht mehr zu 
gewähren." 

3. Nach § 5 Abs. 5 a werden folgende Abs. 5 b 
und 5 c eingefügt: 

,,(5 b) Ferner kann die AMA ab dem Jahr 1993 
zur Förderung der Strukturverbesserung Zuschüsse 
zu besonderen Belastungen der Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe gewähren, wenn diese durch 
gesetzliche Zahlungen oder durch die Erfüllung von 
Sozialplänen anläßlich einer Verminderung des 
Personalstandes im Zuge von strukturverbessernden 
Maßnahmen entstanden sind. Die AMA hat durch 
Verordnung die näheren Bedingungen, insbeson­
dere über Art und Höhe dieser Zuschüsse, 
festzusetzen. 

(5 c) Soweit dies einer möglichst zweckmäßigen 
und einfachen Abwicklung der Gewährung von 
Zuschüssen dienlich ist, kann die AMA Zuschüsse 
für die Lagerhaltung von Erzeugnissen aus Milch 
auch an den Eigentümer dieser Waren und 
Zuschüsse für Verbilligungsaktionen von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch an Vertriebsorganisationen, 
die zur Abwicklung derartiger Aktionen befähigt 
sind, gewähren. "Hinsichtlich der Rechte und 
Pflichten, einschließlich einer allfälligen Rückforde­
rung von zu Unrecht gewährten Zuschüssen, sind 
diese Eigentümer oder Vertriebsorganisationen 
einem Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 
gleichzustellen." 

4. §6 Abs. 2 und Abs. 3 lauten: 

,,(2) Der Richtpreis für Kuhmilch mit den 
höchsten Qualitätsmerkmalen (ausgenommen bei 
Abgabe unmittelbar an den Verbraucher) beträgt 
abweichend von § 2 a im Jahr 1994: 

Grundpreis je kg ............. . 
plus festgestellte Betriebsleistung 

je kg ..................... . 
Preis je Fetteinheit ............ . 
Preis je Eiweißeinheit ......... . 

208,1 Groschen, 

8,7 Groschen, 
68,0 Groschen, 
35,0 Groschen. 

(3) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sind berechtigt, gegenüber sämtlichen Milcherzeu-
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4 1442 der Beilagen 

gern einen einheitlichen durchschnittlichen Trans­
portkostenanteil je Kilogramm Milch für den 
Transport vom Bauernhof oder einem Platz zur 
Übernahme von Milch einschließlich der allenfalls 
e~orderli~hen Kosten für eine Z~ischenlagerung in 
emer MIlchsammelstelle bis zur Rampe des 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebs zur Ver­
rechnung zu bringen. In diesem Fall ist sämtlichen 
Milcherzeugern ein einheitlicher durchschnittlicher 
Kostenanteil je Kilogramm Milch zu verrechnen. 
Der den Milcherzeugern von den Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieben angelastete Kostenanteil ist 
als durchlaufender Posten im Sinne des § 4 Abs. 3 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 anzusehen." 

5. § 13 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zuschüsse sind nur Betrieben zu gewähren 
die Milch oder Erzeugnisse aus Milch au~ 
Einzugsgebieten (Abs. 2) beziehen oder in Versor­
gungsgebiete (Abs. 3) liefern. Ab 1. Jänner 1994 sind 
Zuschüsse nur Betrieben ~ ausgenommen Gemein­
sc~afts~nlagen gemäß § 16 a - zu gewähren, die 
mit MIlcherzeugern Lieferverträge (§ 14 a Abs. 2) 
abgeschlossen haben. Zuschüsse sind ferner Betrie­
ben ~is einschließlich 30. Juni 1994 zu gewähren, 
auf die § 14 a Abs. 2 erster Satz anzuwenden ist. Die 
AMA kann Betrieben, die die Voraussetzungen des 
ersten Satzes nicht erfüllen, Ausnahmen bewilligen 
s~fern diese mit den in § 1 Z 1 bis 4 genannte~ 

. Zielen vereinbar sind." 

. 6. Nach § 14 a Abs.2 wird folgender Abs. 2 a 
emgefügt: 

,,(2 a) Wechselt ein Milcherzeuger oder ein 
Zusammenschluß von Milcherzeugern durch Ab­
schluß eines neuen Liefervertrags den Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betrieb, so. hat der bisher 
zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb I 

umgehend sämtliche Unterlagen, die zur sachge­
rechten Durchführung des Abschnitts D dieses 
Bundesgesetzes, insbesondere hinsichtlich der Höhe 
der vorhandenen Einzelrichunenge dienen, an den 
zuständigen neuen Bearbeitungs- und V erarbei­
tungsbetrieb zu übermitteln." 

6 a. § 14 a Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Milcherzeuger oder Zusammenschlüsse 
von Milcherzeugern sind jederzeit berechtigt, ihren 
'Vertrag gemäß Abs. 2 fristlos aufzulösen, wenn der 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb (wirt­
schaftliche Zusammenschluß) die Zahlung des 
Erzeugerpreises zur Gänze einstellt oder. ein 
Insolvenzverfahren gegen den Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftlichen Zusammen­
schluß) eingeleitet wird oder in zwei aufeinander­
folgenden Monaten einen unter der Toleranzgrenze 
gemäß § 2 b Abs. 1 liegenden Preis auszahlt." 

7. In § 15 Abs. 1 Z 4 entfallen im ersten Teilsatz 
die Worte "für die Einzugs- und Versorgungs ge­
biete". 

8. Nach § 15 Abs. 2 a wird folgender Abs. 2 b 
eingefügt: 

,,(2 b) Die AMA kann, wenn ein Bedürfnis nach 
einheitlichen Beurteilungsgrundsätzen angenom­
men werden kann, auch Regelungen treffen über die 
Feststellung der wertbestimmenden Bestandteile 
und Eigenschaften der angelieferten Milch und die 
Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens für 
Fälle, in denen bezüglich dieser Bestandteile oder 
Eigenschaften die Beschaffenheit der angelieferten 
Milch zwischen Milchlieferanten und Bearbeitungs~ 
und Verarbeitungsbetrieb strittig wird." 

9. § 16 Abs. 1 a lautet: 

,,(1 a) Milcherzeuger, die im Rahmen einer 
biologischen Landwirtschaft im Sinne des Österrei­
ch!schen Lebensmittelbuches (§ 51 LMG 1975) 
Milch und Erzeugnisse aus Milch herstellen, dürfen 
derartige Milch sowie derartige herkömmlicher­
weise von Landwirten hergestellte Erzeugnisse aus 
Milch, soweit diese Waren aus dem eigenen Betrieb 
im Rahmen der biologischen Landwirtschaft stam­
men, an Wiederverkäufer, die diese Waren 
unmittelbar an Verbraucher verkaufen, abgeben. 
Weiters dürfen Milcherzeuger derartige Milch bei 
Veranstaltungen traditioneller Art (sogenannte 
"Bauernmärkte") unmittelbar an Verbraucher abge­
ben. Milcherzeuger, -auf deren milchwirtSchaftli­
chen Betrieben seit dem 1. Juli 1978 keine 
Einzelrichtmenge vorhanden ist und auch zwischen­
zeitlich nicht erworben wurde, dürfen Milch mit 
einem Fettgehalt von 8% und mehr sowie 
herkömmlicherwiese von Landwirten hergestellte 
Erzeugnisse aus Milch, soweit diese Waren aus dem 
eigenen Betrieb stammen, an Wiederverkäufer, die 
diese Waren unmittelbar an Verbraucher verkaufen 
abgeben. Die Abgabe an Wiederverkäufer ist vo~ 
den Milcherzeugern unter Verwendung eines von 
der· AMA aufzulegenden Formblattes jährlich bis 
31. Jänner dem zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb zu melden." 

10. Nach § 16 Abs. 2 a wird folgender Abs. 2 b 
eingefügt: 

,,(2 b) Ab dem 1. Jänner 1994 können Milcher­
zeuger aus ihrem Betrieb stammende Milch mit 
einem Fettgehalt von weniger als 8% bei Veranstal­
tungen traditioneller Art abgeben." 

11. § 16 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Für die unmittelbare Abgabe im Sinne der 
Abs. 1 bis 4 ist die Abhofpauschale im Wege der 
z~ständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
t:lebe (§ 71 Abs. 6) zu entrichten. Dies gilt 
smngemäß für die in § 13 Abs.2 Z 4 und 5 
genannten Fälle. Die Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe haben im Namen der AMA minde­
stens einmal jährlich alle Milchlieferanten, mit 
denen sie Lieferverträge (§ 14 a Abs. 2) abgeschlos­
sen haben, über die rechtlichen und finanziellen 
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Bedingungen der Abhofabgabe, insbesondere über 
die Folgen von Übertretungen, zu informieren." 

12. § 16 a lautet: 

,,§ 16 a. (1) Milcherzeuger, die im Rahmen einer 
biologischen Landwirtschaft im Sinne des Österrei­
chischen Lebensmittelbuches (§ 51 LMG 1975) 
Milch herstellen, dürfen Erzeugnisse aus dieser 
Milch in Gemeinschaftsanlagen herstellen oder 
herstellen lassen und unmittelbar an Verbraucher 
oder an Wiederverkäufer, die diese Waren unmittel­
bar an Verbraucher verkaufen, abgeben, wenn sie 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Gemeinschaftsanlage muß von mindestens 
drei, höchstens jedoch zwanzig Milcherzeu­
gern gemeinsam betrieben werden und diese 
Milcherzeuger müssen Geschäftsanteile an der 
Gemeinschaftsanlage haben, 

2. die Milcherzeuger dürfen an keiner weiteren 
derartigen Gemeinschaftsanlage beteiligt sein, 

3. die Milcherzeuger dürfen bis 30. Juni 1994 
Milch oder Erzeugnisse aus Milch an einen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb nur in 
jenem Ausmaß liefern, das der Differenz ihrer 
Einzelrichtmenge zu der gemäß Z 5 zulässigen 
Liefermenge entspricht, 

3 a. die Milcherzeuger mit einer Einzelrichtmenge 
dürfen ab 1. Juli 1994 während· eines Wirt­
schaftsjahres Milch und Erzeugnisse aus Milch 
entweder an eine Gemeinschaftsanlage oder an 
einen anderen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb liefern; ist die Einzelrichtmenge 
bei Lieferung an eine Gemeinschaftsanlage 
kleiner als 36 500 kg Milch, so darf der 
jeweilige Milcherzeuger Milch und Erzeug­
nisse aus Milch für bis zu 36 500 kg Milch 
jährlich an die Gemeinschaftsanlage liefern; ist 
die Einzelrichtmenge bei Lieferung an eine 
Gemeinschaftsanlage größer als 36500 kg 
Milch, so darf der jeweilige Milcherzeuger 
jährlich bis zum Ausmaß seiner Einzelricht­
menge Milch und Erzeugnisse aus Milch an die 
Gemeinschaftsanlage liefern, 

4. sofern auf den Betrieben dieser Milcherzeuger 
Einzelrichtmengen bestehen, dürfen diese ihre 
Einzelrichtmengen mittels Anzeigen oder Mel­
dungen, die nach dem 31. Mai 1992 erfolgen, 
mit Wirksamkeit ab dem Wirtschaftsjahr 
1992/93 weder ganz noch teilweise auf andere 
milcherzeugende Betriebe übertragen; sofern 
auf den Betrieben dieser Milcherzeuger Einzel­
richtmengen bestehen, dürfen diese die Einzel­
richtmengen mittels Anzeigen oder Meldungen 
während des Zeitraumes der Beteiligung an 
einer Gemeinschaftsanlage weder ganz noch 
teilweise auf andere milcherzeugende Betriebe 
übertragen, 

5. die tägliche Verarbeitungsmenge an derartiger 
Milch darf in der Gemeinschaftsanlage 

.2 000 kg Milch insgesamt nicht überschreiten, 
und ab 1. Juli 1994 darf die jährliche 

Verarbeitungsmenge an derartiger Milch in der 
Gemeinschaftsanlage während eines Wirt­
schaftsjahres 730 000 kg Milch insgesamt nicht 
überschreiten, wobei ab 1. Juli 1994 je 
beteiligtem Milcherzeuger je Wirtschaftsjahr 
höchstens die sich aus Z 3 a ergebenden 
höchstzulässigen Milchmengen übernommen 
werden dürfen; bis 1. Juli 1994 dürfen je 
beteiligtem Milcherzeuger höchstens 100 kg 
derartiger Milch pro Tag übernommen wer­
den; und 

6. die Gemeinschaftsanlage durch den Fonds 
bzw. die AMA bis 31. Dezember 1993 bewilligt 
wurde oder ab 1. Jänner 1994 die beabsichtigte 
Aufnahme der Produktion in einer Gemein­
schaftsanlage der AMA gemeldet wurde. 

(2) Die Betreiber der Gemeinschaftsanlage haben 
bis 31. Dezember 1993 vor Aufnahme der Produk­
tion eine Bewilligung dieser Anlage bei der AMA zu 
beantragen. Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
die Antragsteller eine Bestätigung der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde vorlegen, daß sie Milch 
im Rahmen einer biologischen Landwirtschaft 
herstellen und wenn sie darüber hinaus die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 nachweisen und 
die Einhaltung der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 
Z 2 bis 5 ausdrücklich schriftlich erklären. Eine 
derartige Bewilligung ersetzt nicht die nach anderen 
Vorschriften allenfalls erforderlichen Bewilligun­
gen. 

(2 a) Ab dem 1. Jänner 1994 entfällt das 
Erfordernis einer Bewilligung für die Betreibung 
einer Gemeinschaftsanlage. Erteilte Bewilligungen 
gelten als Meldung der beabsichtigten Aufnahme 
der Produktion in einer Gemeinschaftsanlage. Für 
am 31. Dezember 1993 noch nicht erledigte Anträge 
auf Erteilung einer Bewilligung entfällt die 'Ent­
scheidungspflicht und ist ein neuer Antrag gemäß 
Abs. 2 b zu stellen. 

(2 b) Die Betreiber einer Gemeinschaftsanlage 
haben vor Aufnahme der Produktion die beabsich­
tigte . Aufnahme der Produktion an die AMA 
schriftlich zu melden. Diese Meldung ist nur gültig, 
wenn sämtliche Betreiber die Einhaltung der 
Voraussetzungen gemäß dem Einleitungssatz zu 
Abs. 1 sowie gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 schriftlich 
erklären und eine Bestätigung der Bezirksverwal­
tungsbehörde vorlegen, daß sie Milch im Rahmen 
einer biologischen Landwirtschaft herstellen. Un­
vollständige und unrichtige Anträge sind von der 
AMA mit Bescheid zurückzuweisen. In diesem Fall 
liegt keine gültige Anmeldung vor. 

(3) Die Betreiber der Gemeinschaftsanlage haben 
über die täglich von den einzelnen Milcherzeugern 
übernommenen Milchmengen sowie über Art und 
Menge der daraus hergestellten Waren detaillierte 
Aufzeichnungen zu führen. Diese Aufzeichnungen 
sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Kon­
trollorganen der AMA und der Bezirksverwaltungs-

\ 
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behörden ist auf Verlangen Einsicht in diese 
Aufzeichnungen zu gewähren und sind einschlägige 
Auskünfte, die mit dem Betrieb der Gemeinschafts­
anlage und mit der Erfüllung der Voraussetzungen 
für den Betrieb dieser Anlage in Zusammenhang 
stehen, zu erteilen. Ferner ist diesen Organen Zutritt 
zu den Betriebsräumen und sonstigen Einrichtungen 
(wie zB Lager) der Gemeinschaftsanlage zu 
gestatten. 

(4) Die AMA hat das Vorliegen der Vorausset­
zungen für die Erteilung einer Bewilligung durch 
geeignete Personen zu kontrollieren. Die Bezirks­
verwaltungsbehörde hat in der Folge zu kontrollie­
ren, ob die Gemeinschaftsanlagen mit einer 
Bewilligung des Fonds oder der AMA betrieben 
werden oder ob eine gültige Meldung an die AMA 
vorliegt, die Voraussetzungen, die für eine Erteilung 
der Bewilligung oder für die gültige Meldung 
maßgeblich waren, weiterhin vorliegen oder Gründe 
für eine allfällige Aberkennung der Bewilligung 
oder für eine allfällige Untersagung des Betriebs 
einer Gemeinschaftsanlage vorliegen. Ferner haben 
die Bezirksverwaltungsbehörden der AMA Mittei­
lung über das Ergebnis der von ihnen durchgeführ­
ten Kontrollen der Gemeinschaftsanlagen zu 
erstatten. 

(5) Die AMA hat die Bewilligungen zu entziehen 
oder den Betrieb der Gemeinschaftsanlage zu 
untersagen, wenn 

1. in der Gemeinschaftsanlage Milch, die nicht 
im Rahmen einer biologischen Landwirtschaft 
hergestellt wurde, verarbeitet wird, 

2. weniger als drei oder mehr als zwanzig 
Milcherzeuger an der Gemeinschaftsanlage 
beteiligt sind, 

3. einer oder mehrere an der Gemeinschaftsan­
lage beteiligte Milcherzeuger bis einschließlich 
30. Juni 1994 in größerem Umfang Milch oder 
Erzeugnisse aus Milch einem Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betrieb überlassen als der in 
Abs. 1 Z 3 genannten Differenz entspricht 
oder ab dem 1. Juli 1994 sowohl an eine 
Gemeinschaftsanlage als auch an einen Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetrieb Milch 
oder Erzeugnisse aus Milch liefern, 

4. einer oder mehrere an der Gemeinschaftsan­
lage beteiligte Milcherzeuger ihre Einzelricht­
mengen mit einer nach dem 31. Mai 1992 
erfolgenden Anzeige oder Meldung ganz oder 
teilweise auf andere milcherzeugende Betriebe 
übertragen, 

5. durch die Gemeinschaftsanlage vor dem 1. Juli 
1994 innerhalb eines Kalenderjahres öfter als 
zehnmal mehr als 2 000 kg Milch für die 
tägliche Verarbeitung übernommen werden 
oder ab dem 1. Juli 1994 in einer Gemein­
schaftsanlage während eines Wirtschaftsjahres 
mehr als 730 000 kg Milch verarbeitet werden, 

6. die gemäß Abs. 3 erforderlichen Unterlagen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß geführt 

werden oder diese Unterlagen trotz Aufforde­
rung von den Kontrollorganennicht vorgelegt 
werden, 

7. die in der Gemeinschaftsanlage hergestellten 
Erzeugnisse aus Milch nicht unmittelbar an 
Verbraucher oder an Wiederverkäufer, die 
diese Waren unmittelbar an Verbraucher 
verkaufen, abgegeben werden oder 

8. einer oder mehrere an der Gemeinschaftsan­
lage beteiligte Milcherzeuger an einer weite­
ren Gemeinschaftsanlage beteiligt sind. 

(6) Wurde eine Bewilligung gemäß Abs.5 
entzogen, ist eine neuerliche Bewilligung erst nach 
Ablauf eines Jahres zulässig. Wurde die Bewilligung 
mehr als zweimal entzogen, ist eine neuerliche 
Bewilligungserteilung nicht zulässig. 

(6 a) Wurde der Betrieb einer Gemeinschaftsan­
lage durch die AMA untersagt, ist die Wiederauf­
nahme des Betriebs dieser Gemeinschaftsanlage erst 
nach der Aufhebung der Untersagung durch die 
AMA zulässig. Die Aufhebung der Untersagung ist 
von der AMA erst dann zu erteilen, wenn von den 
Betreibern nachgewiesen wird, daß jene Gründe, die 
zur Untersagung des Betriebs der Gemeinschaftsan­
lage führten, nicht mehr vorliegen. 

(7) Für die in bewilligten Gemeinschaftsanlagen 
verarbeitete Milch, die vor dem 1. Juli 1994 je 
beteiligtem Milcherzeuger die tägliche Verarbei­
tungsmenge von 100 kg Milch nicht überschreitet, 
sind keine Beiträge nach diesem Bundesgesetz zu 
entrichten. Für die in gemeldeten Gemeinschaftsan­
lagen verarbeitete Milch, die ab dem 1. Juli 1994 je 
beteiligtem Milcherzeuger die in . Abs. 1 Z 3 a 
genannte jährliche Höchstmenge nicht überschrei­
tet, sind keine Beiträge nach diesem Bundesgesetz 
zu entrichten. Wird die in einer bewilligten 
Gemeinschaftsanlage täglich verarbeitete Menge 
Milch von 100 kg Milch je beteiligtem Milcherzeu­
ger vor dem 1. Juli 1994 überschritten, ist ein 
zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag im Ausmaß' 
der jeweils überschrittenen Menge zu entrichten. 
Wird in einer gemeldeten Gemeinschaftsanlage 
mehr als die jährliche Höchstmenge gemäß Abs. 1 
Z 3 a von einem Milcherzeuger übernommen, so ist 
ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag im Aus­
maß der jeweils überschrittenen Menge zu entrich­
ten. Die an der Gemeinschaftsanlage beteiligten 
Milcherzeuger gelten in diesen Fällen als Beitrags­
schuldner gemäß § 79 zur ungeteilten Hand. In 
diesen Fällen ist Abschnitt D dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden. 

(8) Milcherzeuger, die ab dem 1. Juli 1994 Milch 
oder Erzeugnisse aus Milch sowohl an eine 
Gemeinschaftsanlage als auch an einen anderen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebliefern, 
haben für jene Mengen, die von einem anderen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb übernom­
men werden, einen zusätzlichen Absatzförderungs­
beitrag zu entrichten. Milcherzeuger, die Milch 
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oder Erzeugnisse aus Milch an eine Gemeinschafts­
anlage liefern, sind ab dem 1. Juli 1994 von der 
Teilnahme an der freiwilligen' Lieferrücknahme 
ausgeschlossen. " 

12 a. § 17 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die AMA hat unter Bedachtnahme auf die 
im § 1 genannten Ziele und auf die diesbezüglichen 
handelsüblichen Gebräuche 'die Eigenschaften fest­
zusetzen, die Milch und Erzeugnisse aus Milch 
aufweisen müssen, damit ein Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftlicher Zusammen­
schluß von solchen) zur Übernahme dieser Waren 
im Sinne des § 13 Abs. 2 und ab 1. Jänner 1994 auf 
Grund des Abschlusses von Lieferverträgen (§ 14 a 
Abs. 2) oder auf Grund des § 14 a Abs. 2 erster Satz 
verpflichtet ist." 

13. § 17 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die AMA kann für Milch und Erzeugnisse 
aus Milch Qualitäts- und Ursprungszeugnisse 
ausstellen, wenn dies im Interesse des Exports von 
Milch und Milcherzeugnissen geboten erscheint, 
insbesondere aber wenn dies zur Durchführung 
völkerrechtlicher Vereinbarungen notwendig ist. 
Diese Ermächtigung zur Ausstellung von Qualitäts­
und Ursprungszeugnissen gilt sinngemäß auch für 
Käse, der nicht oder nicht ausschließlich aus 
Kuhmilch stammt." 

13 a. Dem § 18 Abs. 3 sind folgende Sätze 
anzufügen: 

"Diese Bestimmung ist' auf Sachverhalte, die nach 
dem 31. Dezember 1993 verwirklicht werden, nicht 
mehr anzuwenden. Ferner entfällt die Pflicht zur 

. Verwarnung in jenen Fällen, die vor dem 1. Jänner 
1994 verwirklicht wurden, in denen jedoch eine 
Verwarnung am 1. Jänner 1994 noch nicht ausge­
sprochen worden ist. Übernahmeverbote nach 
dieser Bestimmung enden mit Ablauf des 31. De­
zember 1993. Unbeschadet dessen sind jedoch 
Übernahmeverbote auf Grund sonstiger g'esetzli­
eher Bestimmungen zu beachten." 

13 b. § 18 Abs. 4 entfällt. 

13 c. Dem 20 Abs. 3 sind folgende Abs. 3 a und 
3 banzufügen: 

,,(3 a) Importeure, die eine Ware, die dem 
Importausgleich nach Abs. 1 unterliegt, erstmals 
einführen, sind verpflichtet, der AMA Proben in 
dem für die Identifizierung der importierten Ware 
erforderlichen Ausmaß zu stellen. Die ProbensteI­
lung bildet Voraussetzung für die Ausstellung von 
Bescheiden nach Abs. 2 und Abs. 5 bis 7 für weitere 
gleichgelagerte Importe. Hinsichtlich der Kosten 
für die Untersuchung der Proben gilt § 60 Abs. 5. 

(3 b) Die AMA hat durch Verordnung Waren, die 
einem Importausgleich nach Abs. 1 unterliegen, auf 
Grundihrer Beschaffenheit und ihren charakteristi­
schen Merkmalen in einzelne Warenarten, die 

jeweils mit einem bestimmten Code zu versehen 
sind, einzuteilen. Importeure sind verpflichtet, 
anläßlich der Einfuhr derartiger Waren diese auf 
Grund der vorstehenden Verordnung mit Code, 
Warenbezeichnung, allenfalls näherer Handelsbe­
zeichnung und Herkunftsland im' Antrag auf 
Ausstellung eines Importausgleichsbescheids richtig 
und vollständig zu bezeichnen. Die vorstehenden 
Angaben bilden Voraussetzung für die Ausstellung 
von Bescheiden nach Abs. 2 und Abs. 5 bis 7." 

13 d. § 21 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anläßlich der Einfuhr der im § 1 a 
angeführten Waren der Unternummern 0403 10 B 
und 040390 B sowie der Nummern 1517, 1806, 
1901, 1904,2106,2202 und 3501 des Zolltarifs ist 
ein Beitrag zu erheben, wenn für diese Waren oder 
für die zu deren Herstellung verwendeten V orpro­
dukte ein Ausgleichsbeitrag nach § 3 Abs. 2 oder ein 
Beitrag nach § 11 zu erheben ist. Der Beitrag setzt 
sich zusammen aus dem Ausgleichsbeitrag nach § 3 
Abs. 2 Z 1 für die zur Herstellung verwendeten 
V orprodukte, aus dem Ausgleichsbeitrag nach § 3 
Abs. 2 Z 3 und aus dem Beitrag nach § 11." 

13 e. § 22 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Vom Importausgleich und von Beiträgen 
nach § 21 sind Waren befreit, 

1. auf die die Voraussetzungen für die Gewäh­
rung der Zollfreiheit nach den §§ 30 bis 40 und 
42 des Zollgesetzes 1988, BGBL Nr. 644, 
zutreffen, ausgenommen jedoch Geschenke 
im Wert von über 1000 S, 

2. die im Ausgangsvormerkverkehr, ausgenom­
men im passiven Veredelungsverkehr, im 
Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften zu­
rückgebracht werden; § 90 Abs. 2 des Zollge­
setzes 1988 ist nicht anzuwenden, 

3. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinba­
rungen ode~ auf Grund des Bundesgesetzes 
über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an internationale Organisa­
tionen, BGBI. Nr. 677/1977, Eingangsabga­
benbefreiung oder für die nach dem Abkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
der Republik Italien über die Regelung des 
erleichterten Warenaustausches zwischen den 
österreichischen Bundesländern Tirol und 
Vorarlberg und der italienischen Region 
Trentino-Alto Adige, BGBL Nr.125/1957, 
Zollfreiheit eingeräumt ist." 

13 f. § 22 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Sofern nicht ein Bescheid nach § 20 oder § 21 
dem Zollamt vorliegt, ist der Importausgleich und 
der Beitrag nach § 21 in der Höhe des sich aus der 
Anwendung des allgemeinen tarifmäßigen Zollsat­
zes ergebenden Zolles für zollpflichtige Vorräte, die 
an Bord eines im grenzüberschreitenden Verkehr 
eingesetzten, gewerblich verwendeten Beförde­
rungsmittels zum Verbrauch durch die Reisenden 
oder die Besatzung eingeführt werden, zu erheben." 
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13 g. § 24 lautet: 

,,§ 24. . Die AMA ist berechtigt, von den 
Importeuren Berichte und Nachweise zu fordern, 
soweit solche zur Bestimmung des Importaus­
gleichssatzes notwendig sind, sowie in diesen Fällen 

durch geeignete Sachverständige in die in Betracht 
kommenden Aufzeichnungen und in die Lager 
Einsicht zu nehmen. bie Importeure haben die 
Ziehung von Proben in dem für die Identifizierung 
einer importierten Ware erforderlichen Ausmaß zu 
dulden oder über Aufforderung der AMA weitere 
Proben importierter Waren zu stellen." 

14. In § 26 Abs. 2wird nach der Unternummer 1104 29 A, ex A, des Zolltarifes 
folgende Position eingefügt: 

"B - aus Korn-Sorghum oder Hirse, geschnitten oder geschrotet 
ex B - aus Hirse, soweit sie nicht unter Abs. 3 fällt" 

15. Im § 26 Abs. 3 lautet die Zolltarifnummer 1214: 

"ex 1214 - - Steckrüben, Futterrüben, Wurzeln zu Futterzwecken, Luzerne, 
Klee, Esparsette, Futterkohl, Lupinen, Wicken und ähnliches 
pflanzliches Futter, auch in Form von Pellets" 

16. § 28 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Einfuhren der in §26 genannten Waren 

bedürfen der Bewilligung der AMA Soweit es die 
Stabilität der Preise der im § 26 genannten Waren 
und die Bedarfslage erfordern, hat die AMA die 
entsprechenden Einfuhren zu veranlassen, und zu 
diesem Zweck hat sie zu AnbotsteIlungen für die in 
Aussicht genommenen Einfuhren durch öffentliche 
Bekanntmachung aufzufordern oder einen den 
jeweiligen wirtschaftlichen Notwendigkeiten ent­
sprechenden Bewilligungsvorgang zu beschließen, 
bei welchem sie auch Mindest- und Höchstmengen 
für jeden Einfuhrantrag festsetzen kann. Fordert die 
AMA durch öffentliche Bekanntmachungen zu 
AnbotsteIlungen auf, so ist der Importabgabepreis 
Preisbasis für die AnbotsteIlungen, sofern die AMA 
nicht zur Erreichung der in § 1 genannten Ziele in 
der öffentlichen Bekanntmachung eine andere 
Preisbasis bestimmt. Die AMA hat den preiswerte­
sten Einfuhrantrag zu bewilligen; sie hat jedoch die 
Bewilligung nur für eine Teilmenge zu erteilen oder 
von einer Bewilligung überhaupt abzusehen, wenn 
seit der Aufforderung Zur AnbotsteIlung Änderun­
gen in den für diese Aufforderung maßgebenden 
Voraussetzungen - insbesondere hinsichtlich der 
Bedarfslage oder der Preislage - eingetreten sind. 
Bei der Beurteilung der Preiswertigkeit hat die 
AMA auch auf die allgemeinen volkswirtschaftli­
chen Interessen (wie zB die Bedürfnisse der 
Handels- und Devisenpolitik, die allgemeine 
Marktlage, die Marktbedürfnisse und die handels­
üblichen Gepflogenheiten) Bedacht zu nehmen. Die 
Bewilligung der AMA bildet die Voraussetzung für 
die Erteilung der nach den devisenrechtlichen 

Vorschriften und der nach den Vorschriften über 
den Warenverkehr mit dem Ausland erforderlichen 
Bewilligungen. " 

17. Nach § 41 Abs.3 wird folgender Abs.4 
angefügt: 

,,(4) Die Zuerkennung oder Nachforderung von 
Beträgen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 hat zu 
unterbleiben, wenn im Einzelfall der Betrag unter 
100 Sausmacht." 

18. § 53 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Beitrag gemäß § 46 ist eine Einnahme 
des Fonds. Der Fonds kann bis 0,7 vH des 
Beitragsaufkommens zur Deckung der Kosten, die 
ihm durch die Erhebung dieser Beiträge erwachsen, 
verwenden. Ab dem 1. Juli 1993 sind diese von der 
Agrarmarkt Austria für ihre bei der Beitragserhe­
bung anfallenden Kosten zu verwenden." 

19. (Verfassungsbestimmung) § 53 a Abs. 21au­
tet: 

,,(2) (Verfassungsbestimmung) Als Verwendung 
gilt 

1. die Verschaffung der Verfügungsmacht, im 
Falle von Verpackungen bis einschließlich 
10 kg Rohgewicht gemäß § 1 Abs. 3 des 
Taragesetzes, BGBL Nr. 130/1955, (Kleinpak­
kungen) die Abgabe durch den Hersteller, 

2. die Einfuhr im Falle des Eigenverbrauches 
oder die Einfuhr von Kleinpackungen, 

3. die Herstellung im Falle des Eigenverbrau~ 
ches." 
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20. In § 53 b Abs. 1 lautet die Zolltarifnummer 3105: 

9 

"TARIF 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

3105 - - Mineralische oder chemische Düngemittel, die zwei oder drei der 
düngenden Elemente Stickstoff, Phosphor oder Kalium enthalten; 
andere Düngemittel; Waren dieses Kapitels in Tabletten oder 
ähnlichen Formen oder in Einzelpackungen mit einem Rohgewicht 
von 10 kg oder weniger 
ex - ausgenommen Waren der Unternummer 310100 Asowie 

ausgenommen Waren der Untern.ummer 310100 B keinen 
Stickstoff (N) enthaltend oder mit einem Stickstoff-(N)-Ge­
halt von weniger als 5 Gewichtsprozent und kein Phosphor 
(P20S) enthaltend oder mit einem Phosphor-(P20s)-Gehalt 
von weniger als 3 Gewichtsprozent und kein Kali-(K.20) 
enthaltend oder mit einem Kali-(K20)-Gehalt von weniger als 
3 Gewichtsprozent, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder 
in Einzelpackungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder 
weniger" 

21. § 53 c lautet: 

,,§ 53 c. Schuldner des Förderungsbeitrages ist 
1. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 1 derjenige, der die 

Verfügungsrnacht verschafft, oder bei Klein­
packungen der Hersteller, -

2. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 2 der zollrechtli~ 
che Empfänger und 

3. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 3 der Hersteller." 

22. § 53 f Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Förderungsbeitragsschuld entsteht 
1. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 1 im Zeitpunkt der 

Verschaffung der Verfügungsmacht oder bei 
Kleinpackungen im Zeitpunkt der Abgabe 
durch den Hersteller, 

2. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 2 im Zeitpunkt 
gemäß § 6 Zollgesetz 1988, 

"3. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 3 im Zeitpunkt der 
Entgegennahme zum Eigenverbrauch." 

23. § 53 m Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Förderungsbeitrag ist eine Einnahme des 
Fonds. Der Fonds kann bis 31. Dezember 1987 bis 
1 vH und ab 1. Jänner 1988 bis 0,7 vH des 
Beitragsaufkommens zur Deckung der Kosten, die 
ihm durch die Erhebung des Förderungsbeitrags 
erwachsen, verwenden. Ab dem 1. Juli 1993 sind 
diese von der Agrarmarkt Austria für ihre bei der 
Beitragserhebung anfallenden Kosten zu verwen­
den." 

24. § 53 v Abs. 1 lautet: " 

,,(1) Der Saatgutbeitrag ist eine Einnahme des 
J:onds. Der Fonds kann bis 0,5 vH des BCitragsauf­
kommens zur Deckung der Kosten, die ihm durch 
die Erhebung des Saatgutbeitrages erwachsen, 
verwenden. Ab dem 1. Juli 1993 sind diese von der 
Agrarmarkt Austria für ihre bei der Beitragserhe­
bung anfallenden Kosten zu verwenden." 

25. Nach § 53 v wird folgender § 53 weingefügt: 

,,§ 53 w. Für Sachverhalte, die nach dem 
31. Dezember 1993 verwirklicht werden, ist kein 
Saatgutbeitrag zu erheben." 

26. § 60 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Aufwand der AMA im Bereich 
Getreidewirtschaft einschließlich der Kosten der 
Staatsaufsicht sowie der Kosten, die bei der 
Abwicklung von Förderungsmaßnahmen und ab­
satzfördernden Maßnahmen gemäß § 68 a entste­
hen, sowie jener Kosten, die für den Transportaus­
gleich gemäß § 33 in der Fassung der MOG-Novelle 
1988, BGBI. Nr.330, benötigt werden und nicht 
durch seinerzeit eingehobene Transportausgleic:hs­
beträge abgedeckt werden konnten, wird durch 
Verwaltungskostenbeiträge gedeckt, die die Mühlen 
nach den vermahlenen Vulgareweizenmengen im 
Rahmen der Handelsvermahlung von Vulgarewei­
zen zu leisten haben und die höchstens 20 Groschen 
je kg vermahlener Vulgareweizenmenge betragen. 
Für Exponvermahlungen sind keine Verwaltungs­
kostenbeiträge zu entrichten. Mittel, die der GWF 
gemäß § 2 e Abs. 5 Mühlenstrukturverbesserungs­
gesetz erhalten" hat, und nicht im Rahmen von 
Zuschüssen für Lagerhaltungen von Brotgetreide 
auszuzahlen hat, sind für Zwecke der Abdeckung 
eines offenen Fehlbetrages im Rahmen des Trans­
portausgleiches gemäß § 33 in der Fassung MOG­
Novelle 1988, BGBI. Nr. 330, heranzuziehen." 

27. Nach § 60 Abs.6 wird folgender Abs.7 
eingefügt: 

,,(7) Die AMA kann sich zur Durchführung von 
Qualitätskontrollen von auszuführendem Getreide" 
fachlich befähigter Personen privater Organisa­
tionen bedienen. Die anfallenden Kosten werden im 
Rahmen der Finanzierung der Absatz- und 
Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Getreide­
wirtschaft gemäß § 53 Abs. 2 b gedeckt." 
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28. § 61 a lautet: 

,,§ 61 a. Ab dem 1. Juli 1993 sind § 60 Abs. 1 bis 5 
und § 61 mit der Maßgabe durch die AMA 
anzuwenden,· daß die Verwaltungskostenbeiträge 
den Verwaltungs aufwand der AMA einschließlich 
der Kosten der Staatsaufsicht abdecken, abzüglich 
jener Mittel, die der AMA 

1. gemäß § 20 des Viehwirtschaftsgesetzes 1983, 
BGBI. Nr. 621, in Verbindung mit § 39 des 
AMA-Gesetzes 1992 und 

2. gemäß § 53 Abs. 1,' § 53 m Abs. 1 und § 53 v 
Abs. 1 oder auf Grund von ähnlichen, den 
Verwaltungsaufwand der AMA vermindern­
den Bestimmungen 

zufließen. Die Höhe der Verwaltungskostenbei­
träge darf dabei die in § 60 Abs. 1 und 2 
festgesetzten Höchstwerte nicht übersteigen." 

29. Nach § 68 Abs.3 wird folgender Abs. 3 a 
eingefügt: 

,,(3 a) Für die Schätzung der Berechnungsgrund­
lage (Bemessungsgrundlage) für Beiträge nach § 2 b 
Abs. 4 bis 6, § 3 Abs. 2, § 8, § 9, § 11, § 46, § 53 a, 
§ 53 n, § 60 Abs. 1 und 2 sowie § 61 und für 
Zuschüsse nach § 5 ist § 184 BAO sinngemäß 
anzuwenden." 

30. § 71 Abs. 1 und Abs. 2 lauten: 

,,(1) Für Milch und Erzeugnisse aus Milch, die 
1. ein Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb 

von einem Milcherzeuger übernimmt oder 
2. ein Milcherzeuger an einen anderen als einen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb -
ausgenommen in den Fällen des § 13 Abs.2 
Z 1 bis 7 - abgibt, 

ist ein allgemeiner Absatzförderungsbeitrag zu 
entrichten. 

(2) Für Milch und Erzeugnisse aus Milch, die 
1. der zuständige Bearbeitungs- und Verarbei­

tungsbetrieb von einem Milcherzeuger über 
die diesem zustehende Einzelrichtmenge hin­
aus übernimmt oder. 

2. ein anderer als der zuständige Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb von einem Milcher­
zeuger übernimmt oder 

3. ein Milcherzeuger an einen anderen als einen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb -
ausgenommen in den Fällen des § 13 Abs. 2 
Z 1 bis 7 - abgibt, 

ist ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag zu 
entrichten. " 

31. § 71 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungs be­
. triebe haben eine Liste der Almen ihres Einzugsge­
bietes - ab 1. Jänner 1994 Almen jener Landwirte, 
mit denen sie einen Liefervertrag abgeschlossen 
haben (§ 14 a Abs. 2) oder hinsichtlich derer § 14 a 
Abs. 2 erster Satz anzuwenden ist - zu führen, der 
AMA auf Verlangen Einsicht zu gewähren und den 

in Betracht kommenden Milchlieferanten darüber 
Auskunft zu erteilen, ob sie in die Liste aufgenom­
men sind. Änderungen in den Listen sind von der 
AMA nur mit Wirkung vom Beginn des Wirtschafts­
jahres an vorzunehmen, das auf die Feststellung der 
AMA folgt, daß die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 
nicht oder nicht mehr vorliegen. Die Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe können milcherzeu­
gende Betriebe in die Liste der Almen nur mit 
vorherigem Bescheid der AMA aufnehmen." 

32. § 73 Abi;. 1 lautet: 

,,(1) Die Einzelrichtmenge ist diejenige Milch­
menge, für deren Übernahme durch einen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb von einem Milch­
erzeuger in einem Wirtschaftsjahr ein zusätzlicher 
Absatzförderungsbeitrag nicht zu entrichten ist. Die 
Einzelrichtmenge bemißt sich in Kilogramm und ist 
erforderlichenfalls auf die nächste zur Gänze durch 
zwölf teilbare Milchmenge aufzurunden. Wenn auf 
ein und demselben landwirtschaftlichen Betrieb 
mehrere Einzelrichtmengen bestehen, sind für alle 
Milcherzeuger dieses Betriebes die Einzelrichtmen­
gen und Milchlieferungen zusammenzuzählen. 
Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines 
Milcherzeugers, seines Ehegatten, seiner minder­
jährigen Kinder und Wahlkinder sowie der am 
selben Hof lebenden volljährigen Kinder und 
Wahlkinder sind auf schriftlichen Antrag sämtlicher 
Verfügungsberechtigter beim zuständigen Bearbei­
tungs-. und Verarbeitungs betrieb zusammenzuzäh­
len, wenn diese Personen über mehrere landwirt­
schaftliche Betriebe im selben Land oder in einem an 
dieses Land angrenzenden Verwaltungsbezirk ver­
fügungsberechtigt sind. Der Antrag ist mit Beginn 
jenes Wirtschaftsjahres wirksam, das unmittelbar 
auf das Einlangen der Antragstellung beim zustän­
digen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb folgt. 
Der Entfall der Voraussetzungen für die Zusam­
menzählung der Einzelrichtmengen oder ein 
schriftlicher Widerruf durch einen der Verfügungs­
berechtigten beim zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb beenden die Zusammenrech­
nung mit Beginn jenes Wirtschaftsjahres, das 
unmittelbar auf auf den Entfall der V oraussetzuh­
gen oder auf das Einlangen des Widerrufs beim 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb folgt. Die Zusammenrechnung von Einzel­
richtmengen, die gemäß § 73 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 373/1992, am 
31. Dezember 1993 wirksam ist, bleibt bis ein­
schließlich 30. Juni 1994 bestehen." 

33. Im § 73 Abs. 2 a und 2 b hat der Ausdruck 
"nach der Einzugsgebietsregelung" zu entfallen. 

34. § 73 Abs. 3 blautet: 

,,(3 b) Ist ein milcherzeugender Betrieb nicht 
mehr bewirtschaftbar, so steht ab dem 1. Juli 1992 
die Einzelrichtmenge anteilsmäßig jenen Personen 
zu, die zum Zeitpunkt, zu dem die Bewirtschaftbar-
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keit des Betriebs verlorengeht, Eigentümer der zum 
Grundbestand dieses Betriebs gehörenden Flächen 
(ohne Berücksichtigung von Bauflächen, Weingär-

. ten, Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten) 
sind. Diese jeweiligen Eigentümer können sich 
innerhalb eines Wirtschaftsjahres ab Untergang der 
Bewirtschaftbarkeit gegenüber dem für den nicht 
mehr bewirtschaftbaren Betrieb zuständigen Bear­
beitungs- und Verarbeitungs betrieb äußern, wel­
chem Betrieb oder welchen Betrieben, die einem 
oder mehreren dieser Eigentümer gehören, diese 
Einzelrichtmenge zustehen soll. Ist keine Äußerung 
erfolgt, kann die AMA die Eigentümer auffordern, 
binnen drei Monaten eine derartige Äußerung 
abzugeben. Verstreicht diese Frist ergebnislos, 
erlischt die Einzelrichtmenge. Eine Bewirtschaftbar­
keit im Sinne dieser Bestimmung liegt jedoch dann 
vor, wenn der milcherzeugende Betrieb einer 
anderen landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 
wird. Übertragungen von Einzelrichtmengen, die 
diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, sind 
unwirksam. Dies gilt auch für Übertragungen, die 
erst mit 1. Juli 1994 wirksam werden sollen." 

35. § 73 Abs. 6 und? lauten: 

,,( 6 ) Jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb hat der AMA hinsichtlich der in seinem 
Einzugsgebiet gelegenen Betriebe - ab 1. Jänner 
1994 hinsichtlich jener Landwirte, mit denen 
Lieferverträge abgeschlossen wurden (§ 14 a Abs. 2) 
oder hinsichtlich derer § 14 a Abs.2 erster Satz 
anzuwenden ist - bis zum 15. August das Ausmaß 

1. der an die Milcherzeuger mitgeteilten Einzel­
richtmengen des laufenden Wirtschaftsjahres, 

2. sämtlicher frei gewordener Einzelrichtmen­
gen, 

3. der im Wirtschaftsjahr nicht genützten Anteile 
von Einzelrichtmengen, 

4. der im Wirtschaftsjahr.überschrittenen Einzel­
richtmengen, 

5. der im Wirtschaftsjahr gemäß § 71 Abs.3 
erster Satz befreiten Milchmengen und 

6. der im Wirtschaftsjahr gemäß § 71 Abs.3 
zweiter Satz befreiten Milchmengen 

zu melden. Ferner haben sie die Anzahl der nach 
den Z 3 und 4 in Betracht kommenden Milchliefe­
ranten zU melden. Die AMA kann von den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieben weitere 
Meldungen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben sowie 
für die Beurteilung der in diesem Abschnitt 
geregelten Angelegenheiten erforderlich sind, ein­
holen. Dies betrifft insbesondere den durch 
Verpachtung (Ahs. 2 dritter Satz und 2 a) oder 
durch sonstige gesetzlich anerkannte Möglichkeiten 
zulässigen Übergang von Einzelrichtmengen oder 
Anteilen von Einzelrichtmengen, wobei in der 
Meldung auch die Anzahl der in Betracht 
kommenden Milchlieferanten verlangt werden 
kann. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sind verpflichtet, die von der AMA verlangten 
Meldungen zu erstatten. 

(7) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe 
haben bis 1. Juni alle Milchlieferanten ihres 
Einzugsgebietes - ab 1. Jänner 1994 alle Milchlie­
feranten, mit denen Lieferverträge abgeschlossen 
wurden (§ 14 a Abs. 2) oder hinsichtlich derer § 14 a 
Abs. 2 erster Satz anzuwenden ist - über die 
Bestimmungen der freiwilligen Lieferrücknahme 
(Abs.8 bis 16) schriftlich zu informieren und ihnen 
die jeweilige Ausgangsmenge (Abs. 9) sowie insbe­
sondere die möglichen Stufen für die erklärte 
Lieferrücknahmemenge und die damit verbundenen 
finanziellen Auswirkungen (Abs. 10 und 11) mitzu­
teilen." 

36. Nach § 73 Abs.9 Z 1 wird folgende Z 1 a 
eingefügt: 

,,1 a. Ab dem Wirtschaftsjahr 1994/95 gilt die 
gemäß Abs. 7 mitgeteilte Ausgangsmenge 
auch als Ausgangsmenge für die weiteren 
Wirtschaftsjahre. Personen, die keine Mittei­
lung gemäß Abs. 7 erhalten haben, oder die 
diese Mitteilungen des zuständigen Be- und 
Verarbeitungs betriebes als unrichtig ansehen, 
können bis 30. November 1994 einen Antrag 
auf Feststellung der Ausgangsmenge bei der 
AMA stellen." 

37. § 73 Abs. 9 Z 3 entfällt. 

38. § 73 Abs.9 Z 4 lautet: 

,,4. Erhöht sich die Einzelrichtmenge des Liefer­
rücknahmebetriebes in jenem Wirtschaftsjahr, 
in dem die Teilnahme an der freiwilligen 
Lieferrücknahme erfolgt, auf Grund eines 
gesetzlichen Überganges von Einzelrichtmen­
gen oder Anteilen von Einzelrichtmengen, so 
erhöht sich die Ausgangsmenge im selben 
Ausmaß." 

39. § 73 Abs. 9 Z 5 und 8 entfallen. 

40. § 73 Abs. 15 lautet: 

,,(15) Die Abs. 8 bis 12 gelten für Almen im Sinne 
des § 71 Abs. 3und 4 und Heimgüter mit folgender 
Maßgabe: 

- 1. Als Ausgangsmenge für Almen ist die während 
der Alpperiode des Kalenderjahres 1986 von 
der Alm gelieferte Menge heranzuziehen, 

2. für die Abwicklung der Prämienvorauszah­
lung und der Lieferrücknahmeprämie ist jener 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu­
ständig, in dessen Einzugsgebiet das Heimgut 
liegt; ab 1. Jänner 1994 ist derjenige Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb zuständig, 
mit welchem ein Liefervertrag abgeschlossen 
wurde (§ 14 a Abs. 2) oder hinsichtlich dessen 
§ 14 a Abs. 2 erster Satz anzuwenden ist. 
Wenn zwar der für die Alm zuständige, nicht 
jedoch der für das Heimgut zuständige 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb eine 
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ganzjährige Bearbeitung und Verarbeitung 
von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
durchführt, so ist der für die Alm zuständige 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb auch 
für die Abwicklung der Prämienvorauszah­
lung und der Lieferrücknahmeprämie Zustän­
dig. Im Falle des Vorhandenseins mehrerer 
zuständiger Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebe hat der teilnehmende Milcherzeuger 
jenen Bearb~itungs- und Verarbeitungsbetrieb 
zu oezeichnen, der die Abrechnung für 
sämtliche Betriebe durchführen 5011." 

41. § 73 Abs. 16 lautet: 

,,(16) Der gemäß Abs. 15 Z 2 zuständige 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat die 
Prämienvorauszahlung und die Lieferrücknahme­
prämie für die von sämtlichen Betrieben des gemäß 
Abs. 14 teilnehmenden Milcherzeugers gelieferten 
Milchmengen gemeinsam zu verrechnen. Sind für 
den gemäß Abs. 14 teilnehmenden Milcherzeuger 
mehrere Betriebe zuständig, haben die beteiligten 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe dem die 
Yerrechnung durchführenden Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb die für die Abwicklung der 
freiwilligen Lieferrücknahme erforderlichen Anga­
ben mitzuteilen." 

42. In § 73 a hat der Ausdruck "in dessen 
Einzugsgebiet die Messe oder messeähnliche 
Veranstaltung stattfindet" zu entfallen. 

43. § 73 b Abs. 3 MOG lautet: 

,,(3) Die vorübergehende Übertragung 1st nur 
dann wirksam, wenn" 

1. die Anzeige von sämtlichen Verfügungsbe­
rechtigtendes unbenützbaren Betriebes sowie 
von allen Verfügungsberechtigten über die die 
Einzelrichtmenge vorübergehend überneh­
menden Betriebe unterzeichnet wurde, 

2. über eine allfällige Auf teilung der Einzelricht­
menge auf mehrere Betriebe, eine von allen 
Beteiligten gemäß Z 1 unterfertigte Erklärung 
vorliegt und die jeweils vorübergehend über­
tragenen und auf ein Wirtschaftsjahr bezoge­
nen Mengen jeweils zur Gänze durch zwölf 
teilbar sind, 

3. die Übertragung der Einzelrichtmenge auf 
landwirtschaftliche Betriebe erfolgt, die im 
selben Einzugsgebiet wie der unbenützbare 
Betrieb oder einem unmittelbar daran angren­
zenden Einzugsgebiet - ab 1. Jänner 1994 
Betriebe, die im selben oder angrenzenden 
Bundesland - liegen, 

4. vom Verfügungsberechtigten des unbenützba­
ren Betriebes Nachweise über das Ereignis 
gemäß Abs. 1 sowie über die Unmöglichkeit 
der Haltung von Kühen vorgelegt werden, 
und 

5. der Antrag vollständige Angaben über die 
betroffenen Verfügungsberechtigten sämtli-

eher, von der vorübergehenden Übertragung 
betroffenen Betriebe sowie die Anschrift dieser 
Betriebe enthält." 

44 .. Nach § 73 b Abs.9 wird folgender Abs. 10 
angefügt: 

,,(10) Wird die Haltung von Kühen in einem 
milcherzeugenden Betrieb infolge eines StalIneu­
baus oder Stallumbaus am gleichen Ort unmöglich, 
gelten die Bestimmungen der.:,\bs. 1 bis 8 sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß eine Uberstellung der Kühe 
vom milcherzeugenden auf einen oder mehrere 
landwirtschaftliche Betriebe ab dem Tag des 
Beginns des Abbruchs des alten Stallgebäudes oder 
ab dem Tag des Beginns des Stallumbaus zulässig 
ist." 

45. § 75 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Anträge nach Abs. 1 sind unter Verwendung 
eines von der AMA aufzulegenden Formblatts von 
allen über die vom Antrag betroffenen landwirt­
schaftlichen Betriebe Verfügungsberechtigten und 
Eigentümern zu unterfertigen. In den Fällen des 
Abs. 1 Z 1 bis 3 sind die Anträge innerhalb von fünf 
Jahren ab dem Ereignis einzubringen. Die Ge­
meinde hat die Vollständigkeit der angegebenen 
Eigentümer zu bestätigen. Diese Aufgabe fällt in 
den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Von 
den Antragstellern ist jener landwirtschaftliche 
Betrieb anzugeben, auf den die Einzelrichtmenge 
übertragen werden soll. Der Antrag ist beim 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb einzureichen. Dieser Antrag ist vom zuständi­
gen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu 
bestätigen und anderen davon betroffenen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungs betrieben zur Kenntnis zu 
bringen, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt ist 
und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.· 
Ansonsten sind die Anträge der AMA zur 
Entscheidung vorzulegen." 

46.§ 75 b Abs. 2 lautet: 

,,(2) Anträge nach Abs. 1 sind innerhalb eines 
Jahres nach Ablauf des Pachtvertrages unter 
Verwendung eines von der AMA aufzulegenden 
Formblattes bei jenem Bearbeitungs- und Verarbei­

"tungsbetrieb einzureichen, in dessen Einzugsgebiet 
der vom Pächter gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 
bewirtschaftete Betrieb gelegen ist. Ab 1. Jänner 
1994 ist derj enige Bearbeitungs- undVerarbeitungs­
betrieb zuständig, mit dem der Pächter einen 
Liefervertrag abgeschlossen hat (§ 14 a Abs. 2). 
Dieser Antrag ist vom zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb zu bestätigen und ande­
ren davon betroffenen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieben zur Kenntnis zu bringen, wenn der 
Antrag vollständig ausgefüllt ist und sonstige 
Voraussetzungert erfüllt sind. Ansonsten sind die 
Anträge der AMA zur Entscheidung vorzulegen." 

47. § 75 g Abs. 2 lautet: 

1442 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)12 von 14

www.parlament.gv.at



1442 der Beilagen 13 

,,(2) Die Neuzuteilung hat an milcherzeugende 
Betriebe zu erfolgen, 

1. deren Verfügungsberechtigte entweder die 
Voraussetzungen des § 75 Abs. 6 c Z 3 erfüllen 
oder das Eigentum über diesen landwirtschaft­
lichen Betrieb in seiner Gesamtheit (alle 
Flächen, die im Zeitpunkt der AntragsteIlung 
zum landwirtschaftlichen Betrieb gehören) 
erwarben, 

2. deren Verfügungsberechtigte die Zuteilung bis 
30. Juni bei der AMA im Wege des zuständi­
gen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebes 
unter Verwendung von der AMA aufzulegen­
den Formblättern beantragen, sofern diese 
Formblätter vollständig ausgefüllt sind und 
alle gemäß § 75 Abs. 5 a erforderlichen Bestä­
tigungen aufweisen, und 

3. die ein Mißverhältnis gemäß § 75 Abs. 5 und 
5 a aufweisen." 

48. § 76 lautet: 

,,(1) Der zuständige Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb hat den Milcherzeugern die ihnen im 
nächsten Wirtschaftsjahr zustehende Einzelricht­
menge schriftlich bis zum 15. Juni mitzuteilen. 
Personen, die bis zu diesem Termin keine solche 
Mitteilung erhalten, sowie Milcherzeuger, welche 
die Mitteilung durch ,den zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betrieb als unrichtig ansehen; 
können 'bis 30. Juni einen Antrag auf Feststellung 
der Einzelrichtmenge bei der AMA stellen. Die 
AMA hat bis 31. Oktober über solche Anträge zu 
en~scheiden. 

(2) Nach einer Veranlagung gemäß § 80 Abs. 5 
kann die AMA eine Nachforderung des allgemeinen 
oder zusätzlichen Absatzförderungsbeitrags oder 
eine Rückforderung von Lieferrücknahmeprämien 
nur innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf jenes 
Wirtschaftsjahres vornehmen, in dem der Anspruch 
auf Nachforderung oder Rückforderung entstanden 
ist. Die zeitliche Begrenzung von fünf Jahren gilt 
nicht, wenn der Nachforderungs- oder Rückforde­
rungsanspruch auf Grund einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung ent­
standen ist." 

49. Der bisherige § 79 erhält die Absatzbezeich­
nung ,,(1)". Als neuer Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Sofern die Nachforderung oder Rückforde­
rung nicht zumindest teilweise auch auf eine 
Mitbeteilung des Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebs zurückzuführen ist, ist nach einer Veranla­
gung gemäß § 80 Abs. 5 abweichend von Abs. 1 bei 
einer Nachforderung des allgemeinen oder zusätzli­
chen Absatzförderungsbeitrags oder bei einer 
Rückforderung von Lieferrücknahmeprämien der 
Milcherzeuger oder sein Rechtsnachfolger Schuld­
ner des Nachforderungs- oder Rückforderungsbe­
trags. Sind dies mehrere Personen, so sind sie 
Gesamtschuldner. An jenen Bearbeitungs- und 

Verarbdtungsbetrieb oder an jene Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betriebe, die während des Zeit­
raums, auf den sich die Nachforderung oder 
Rückforderung bezieht, hinsichtlich des Milcher­
zeugers der zuständige Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb war, hat eine Abschrift des Bescheids 
über die Nachforderung oder Rückforderung zu 
ergehen." 

50. § 87 Abs. 2 Z 11autet: 

,,1. dem § 13 Abs. 3 dritter Satz oder Abs. 4 erster 
Satz oder dem § 16 Abs. 1 a, Abs. 2 a oder 
Abs. 6 letzter Satz zuwiderhandelt," 

51. § 87 Abs. 2Z 7 lautet: 

,,7. seinen Verpflichtungen nach den §§ 41 Abs. 3, 
50 Abs. 1, 51 Abs. 1, 53 e Abs. 2,53 g Abs.l, 
53 h, 53 q Abs. 3, 53 r, 86 h Abs. 1 oder 86 i 
Abs. 1 nicht nachkommt," 

52. Nach §87 Abs.2 Z 9 wird anstelle des 
Punktes ein Strichpunkt gesetzt und folgende Z 10 
bis 12 angefügt: 

,,10. als Importeur eine sich aus § 24 ergebene 
Verpflichtung verletzt, , 

11. an einen anderen als einen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb Milch oder Erzeug­
nisse aus Milch - ausgenommen in' den 
Fällen des § 13 Abs. 2 Z 1 bis 7 - abgibt oder 

12. seiner Verpflichtung nach §14 a Abs. 2 a 
nicht nachkommt." 

53. Nach § 91 b wird folgender § 91 c eingefügt: 

,,§ 91 c. (1) Art. II des Abschnitts I des B\jndesg.e­
setzes BGBI. Nr. .. ./1993 tritt 

1. (Verfassungsbestimmung) hinsichtlich des 
§ 53 a Abs. 2 mit 1. März 1994, 

2. hinsichtlich des § 5 Abs. 5 bund 5 c, § 13 
Abs. 1, § 14 a Abs. 2 a und 3, § 16 Abs. 1 a, 
§ 17 Abs. 5, § 22 Abs. 2 und 6, § 26 Abs.2 und 
3, § 28 Abs. 3, § 41 Abs. 4, § 53 Abs. 1, § 53 m 
Abs. 1, § 53 v Abs. 1, § 60 Abs. 2, § 60 Abs. 7, 
§ 61 a, § 68 Abs. 3 a, § 71 Abs. 4, § 73 Abs. 1, 
§ 73 Abs. 3 b, § 73 b Abs. 10 und § 87 Abs. 2 
Z 7, 10 und 12 mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung, 

3. hinsichtlich des § 53 b Abs. 1, § 53c und § 53 f 
Abs. 1 mit 1. März 1994, 

4. hinsichtlich des § 1 a Abs. 2, § 5 Abs. 1 a, § 6 
Abs.2 und 3, § 15 Abs. 1 Z 4, § 15 Abs. 2 b, 
§ 16 Abs. 2 b, § 16 Abs. 6, § 16 a, § 17 Abs. 1, 
§ 18 Abs. 3, § 20 Abs. 3 a und 3 b, § 21 Abs. 1, 
§ 24, § 53 w, § 71 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 1, 
§ 73 Abs. 2 a und 2 b, § 73 Abs. 6 und 7, § 73 
Abs. 15, § 73 Abs. 16, § 73 a, § 73 b Abs.3, 
§ 75 a Abs. 2, § 75 b Abs. 2, § 76 Abs~ 1 und 2, 
§ 79 Abs.2 und § 87 Abs. 2 Z 1 und 11 mit 
1. Jänner 1994 und \ 

5. hinsichtlich des § 2 a Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 9 
Zl a und 4 und § 75 g Abs. 2 mit 1. Juli 199{, 

in Kraft. 
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(2) Art. 11 des Abschnitts I des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr ... ./1993 tritt 

1. hinsichtlich des § 18 Abs. 4 mit 1. Jänner 1994 
und 

2. hinsichtlich des § 73 Abs. 9 Z 3, 5 und 8 mit 
1. Juli 1994 . 

außer Kraft. 

(3) Verordnungen auf Grund Art. 11 des Ab­
schnittes I des Bundesgesetzes BGBI. Nr. ... /199. 
können ab dem Tag der Verlautbarung dieses­
Bundesgesetzes erlassen werden. Sie können jedoch 
frühestens ab den in Abs. 1 genannten Terminen in 
Kraft treten." 

ABSCHNITI II 

Änderung des Viehwirtschaftsgesetzes 1983 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie in Art. II des vorliegenden Bundesgeset­
zes enthalten sind, sowie deren Vollziehung sind bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 1995 auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG 
etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 
Bundesregierung betraut. 

Artikel II 

Das Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGBI. Nr. 621, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 374/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 3 Abs.4 wird folgender Abs.5 
angefügt: 

,,(5) Zur Überprüfung der Einhaltung der 
Verpflichtungen auf Grund der Verordnung gemäß 
Abs. 1 und 2 sowie die Einhaltung der Meldepflich­
ten gemäß Abs. 3 ist die AMA berechtigt, durch ihre 
Organe oder von ihr -beauftragte Sachverständige 
im gesamten Bundesgebiet Richtmärkte und melde­
pflichtige Betriebe (insbesondere auch Schlachtstät­
ten) sowie die in Betracht kommenden Lager, 
Aufzeichnungen und Unterlagen zu überprüfen, 
sowie Berichte und Nachweise zu fordern." 

2. § 10 Abs. 10 Z 1 lautet: 

,,1. Auf die die Voraussetzungen für die Gewäh­
rung der Zollfreiheit nach den §§ 30 bis 40 und 
42 des Zollgesetzes 1988, BGBL Nr.644, 
zutreffen, ausgenommen jedoch Geschenke 
im Wert von über 1000 S," 

3. § 10 Abs. 12 lautet: 

,,(12) Sofern nicht ein Bescheid nach Abs. 2, 3, 7 
oder 8 dem Zollamt vorgelegt wird, ist der 
Importausgleich in der Höhe des sich aus der 
Anwendung des allgemeinen. tarifmäßigen Zollsat­
zes ergebenden Zolles für zollpflichtige Vorräte, die 
an Bord eines im grenzüberschreitenden Verkehr 
eingesetzten, gewerblich verwendeten Beförde­
rungsmittels zum Verbrauch durch die Reisenden 
oder die Besatzung eingeführt werden, zu erheben." 

4. § 27 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wer einer Verordnung .gemäß § 2 a oder § 3 
Abs. 2 zuwiderhandelt oder wer einer Verpflichtung 
gemäß § 2 a Abs. 3, § 3 Abs. 3 und Abs. 5, §8, § 13 
Abs.8 oder Abs. 14 nicht nachkommt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksver­
waltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 100000 S zu 
bestrafen. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, ist ebenso zu bestrafen, 
wer eine Einfuhrbewilligung dadurch erschleicht, 
daß er in Verfahren nach § 5 Abs. 3 zu Preisen 
anbietet, die unter dem Einstandspreis liegen. Der 
Versuch ist strafbar." 
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